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f) Bei Vergehen Jugendlicher kann von 
Strafverfolgung abgesehen werden 
(§ 67).

13. Absatz 3 gibt eine Charakterisie
rung der Verbrechen. Die Kategorie der 
Verbrechen umfaßt die schwere und 
schwerste Kriminalität, die nur einen 
geringen Teil aller Straftaten ausmacht. 
Allen Verbrechen ist gemeinsam, daß 
sie — wenn auch aus verschiedenen Ur
sachen und in unterschiedlicher Weise — 
bereits als Einzeltat bewußt schwere 
und schwerste negative Folgen oder Ge
fahrenzustände hervorrufen. Mit der 
Begehung eines Verbrechens beein
trächtigt der Täter objektiv und subjek
tiv seine Beziehungen zur Gesellschaft 
aufs schwerste. Bei den schwersten Ver
brechen bricht er sogar vollständig mit 
ihr. Verbrechen sind daher immer ge
sellschaftsgefährliche Handlungen.

14. Zu den Verbrechen gehören gesell
schaftsgefährliche Handlungen der ver
schiedensten Art. Sie unterscheiden sich 
durch ihre spezifischen Ursachen und 
ihre Angriffsrichtung. Verbrechen ge
gen die Souveränität der Deutschen De
mokratischen Republik, den Frieden, 
die Menschlichkeit und die Menschen
rechte sowie Kriegsverbrechen sind 
Ergebnis und Bestandteil der vom Im
perialismus betriebenen Kriegs-, Erobe- 
rungs- und Unterdrückungspolitik. Als 
Bestandteil der friedens- und menschen
feindlichen imperialistischen Politik 
stehen sie in antagonistischem Wider
spruch zur friedliebenden Menschheit 
oder zu bestimmten Völkern oder Be
völkerungsgruppen. Ihre Bedeutung und 
Gefährlichkeit gehen über den natio
nalen Charakter hinaus, und sie neh
men internationalen Charakter an. 
Daher sind nach § 1 Abs. 6 EGStGB/ 
StPO solche Verbrechen, wenn sie vor 
Inkrafttreten des StGB begangen wur
den, in Übereinstimmung mit Art. 91 
Verfassung auch weiterhin auf der 
Grundlage der völkerrechtlichen Vor
schriften zu verfolgen.

Unter den gegenwärtigen historischen 
Bedingungen richten sich diese Verbre
chen in erster Linie gegen die Souverä
nität der DDR und die staatsbürgerli
chen Rechte ihrer Bürger. Verbrechen 
gegen die Souveränität der DDR sind 
daher auch konkreter Ausdruck von 
Verbrechen gegen den Frieden, die 
Menschlichkeit und die Menschenrechte. 
Die Strafbestimmungen des StGB über 
diese schwersten Verbrechen entspre
chen den Grundsätzen des Völkerrechts, 
insbesondere dem IMT-Statut und dem 
Urteil von Nürnberg. Die Verbrechen 
gegen die Deutsche Demokratische Re
publik (Staatsverbrechen) sind Aus
druck und Bestandteil der von imperia
listischen Kräften betriebenen Aggres
sionspolitik und der Hetz- und Wühl
tätigkeit gegen die DDR und die sozia
listischen Bruderländer. Sie haben ihre 
Wurzeln nicht in Widersprüchen und 
daraus erwachsenden Konflikten der so
zialistischen Gesellschaft, sondern in der 
Existenz des imperialistischen Systems 
und seinem Kampf für die Untergra
bung und Beseitigung des Sozialismus. 
Sie bringen die Klasseninteressen der 
Imperialisten und insbesondere ihrer 
reaktionärsten und aggressivsten Kreise 
unmittelbar zum Ausdruck und stehen 
deshalb in antagonistischem Wider
spruch zur sozialistischen Staats- und 
Gesellschaftsordnung. Sie stellen ihrem 
Charakter nach eine von außen inspi
rierte oder organisierte staatsfeindliche 
Tätigkeit gegen die DDR und andere 
sozialistische Staaten dar. Als Angriff 
auf die Machtverhältnisse richten sich 
die Staatsverbrechen gegen die Grund
lagen der sozialistischen Gesellschaft 
und zielen auf deren Untergra
bung ab.
Vorsätzlich begangene Straftaten gegen 
das Leben und andere Verbrechen der 
allgemeinen Kriminalität sind gekenn
zeichnet durch die Tiefe des Konfliktes, 
in den sich der Täter durch die Hand
lung zur Gesellschaft setzt. Sie sind eine 
bewußte schwere Beeinträchtigung der 
Interessen der Gesellschaft oder ande-
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